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MAV-Wahlen 2012 
 
Die Mitarbeitervertretungsordnung (§ 
13 MAVO) des Erzbistums Hamburg 
sieht alle 4 Jahre eine Neuwahl von 
Mitarbeitervertretungen vor. Dieser so-
genannte einheitliche Wahlzeitraum 
liegt in unserem Erzbistum zwischen 
dem 01.03. und 30.6.2012. Ausge-
nommen sind nur Einrichtungen, deren 
MAV am 1.3.2012 vor weniger als ei-
nem Jahr gewählt wurde. 
 
Die Diözesane Arbeitsgemeinschaft 
der MAVen (DiAG-MAV) ruft daher zur 
Durchführung von Neuwahlen zur Mit-
arbeitervertretung gemäß MAVO 
(Kirchl. Amtsblatt v. 1.9.2011) auf! 
 
Die Wahlunterlagen sind Ihnen zwi-
schenzeitlich zugeschickt worden. Für 
Wahlausschüsse und Mitarbeitervertre-
terInnen besteht noch die Möglichkeit 
einer Teilnahme an der Fortbildung für 
Wahlausschüsse am 20. Februar 2012 
(Einladung wurde bereits im Dezember 
2011 verschickt). 
 
Der Erzbischof von Hamburg, Dr. Wer-
ner Thissen, bezeichnete es als 
Selbstverständlichkeit, dass in allen 
kirchlichen und caritativen Einrichtun-
gen seines Erzbistums bei entspre-
chenden Voraussetzungen (d.h. mind. 
5 Mitarbeiter incl. Teilzeit- und 400€-
Kräften) Mitarbeitervertretungen ge-
wählt werden. Der Vorstand der DiAG-
MAV ist beauftragt, sich um hier noch 
ggf. bestehende Lücken zu kümmern. 

Im Kirchlichen Amtsblatt wird dazu 
noch ein eigener Aufruf der Bistumslei-
tung erscheinen. 
 
Weitere Fragen, insbesondere bei Ers-
twahl einer MAV,  beantwortet gern 
auch die Geschäftsführerin der DiAG-
MAV, Frau Elvira Hallmann (Tel. 
040/18011971 oder diagmav@kk-
erzbistum-hh.de).  
Bitte nicht vergessen: Nach erfolg-
ter Wahl benötigen wir eine Rück-
meldung (Formular 14 der Wahlun-
terlagen).  
 
 
Bundesarbeitsgericht: Vergü-
tung nach Lebensalter ist dis-
kriminierend 
 
Im November 2011 hat das  Bundes-
arbeitsgericht in der Frage, ob die Ver-
gütung nach dem Lebensalter im BAT 
(Bundesangestelltenvertrages) eine 
Diskriminierung darstellt, eine letztrich-
terliche Entscheidung getroffen.  
Danach verstieß die „Bemessung der 
Grundvergütung in den Vergütungs-
gruppen des BAT nach Lebensalters-
stufen“ gegen das Verbot der Diskrimi-
nierung wegen des Alters. Des Weite-
ren wurde festgestellt, dass eine Über-
leitung in den TV/L (TVÖD – im Erzbis-
tum ist dies die Dienstvertragsordnung) 
dann unwirksam ist, soweit Angestellte 
nicht der höchsten Lebensaltersstufe 
ihrer Vergütungsgruppe zugeordnet 
werden. 
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Dieses Urteil könnte Bedeutung für die 
Kolleginnen und Kollegen haben, die 
zum 31.12.2008 im Dienst des Erzbis-
tums standen und nicht in die höchste 
Lebensaltersstufe ihrer Vergütungs-
gruppe eingruppiert waren. (Zum 
01.01.2009 war das Vergütungssystem 
dahingehend geändert worden, dass 
nun nicht mehr das Lebensalter son-
dern die Dauer der Betriebszugehörig-
keit für die Stufenzuordnung maßgeb-
lich ist) und vor dem 01.01.2009 einen 
Antrag auf Eingruppierung in die 
höchste Lebensaltersstufe gestellt ha-
ben. 
Entsprechend dem Urteil des Bundes-
arbeitsgerichtes wäre damals eine 
Eingruppierung in eine niedrige Alters-
stufe eine Diskriminierung gewesen, 
die nach dem Gleichbehandlungs-
grundsatz in der EU nicht zulässig ist. 
 
Die MAV-en sollten die Kolleginnen 
und Kollegen über das Urteil des BAG 
informieren. 

 
Mitarbeiter, die damals einen Antrag 
auf Korrektur ihrer Einstufung gestellt 
haben (und damit einen Anspruch an-
gemeldet haben, der noch nicht ver-
jährt ist), könnten jetzt ihren Antrag – 
mit guter Aussicht auf Erfolg – wieder-
holen. 
 
Hier gibt es den Originaltext des Ur-
teils: 
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Geri
cht=bag&Art=en&sid=bae59f1ac95361
3c1e6dbcc47c94cd44&nr=15602&pos
=0&anz=2 
 
Auch für KollegInnen und Kollegen im 
AVR-Bereich ist das Urteil des Bun-
desarbeitsgerichtes interessant, da es 
hier z.B. immer noch einen nach Le-
bensalter gestaffelten Urlaubsanspruch 
gibt. 
 
DiAG-MAV im Erzbistum Hamburg 
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